
Gesamtqualifikation: Hinweise zur Berechnung der Abiturnote 
Die folgende Übersicht kann sicherlich nicht alle Detailfragen klären, sie bietet aber hoffentlich eine erste 

Orientierung. (In Klammern sind die jeweiligen Bezugsparagraphen der Oberstufenverordnung aus dem Jahr 

2003 angegeben; die gesamte Verordnung kann über die Homepage der Schule eingesehen werden.) 

 

Die Gesamtqualifikation errechnet sich aus der Addition der Ergebnisse aus dem Leistungsblock A und dem 

Leistungsblock B. Aus dieser Summe wird auch der Abiturdurchschnitt gebildet. 

 
Leistungsblock A  

(§ 38) 

 

 

1. Ergebnisse aus 3 Kurshalbjahren (KHJ) 

der doppelt gewichteten Fächer gehen 

in zweifacher Wertung, das 4. KJH 

geht in einfacher Wertung ein. 

Vier Leistungen aus den ersten drei 

KHJen müssen mit jeweils mindestens 

05 Punkten bewertet worden sein. 

210 Punkte können maximal erreicht 

werden, es müssen mindestens 70 

Punkte erreicht worden sein. 

 

2. 22 Halbjahresleistungen aus den 

weiteren Halbjahreskursen, darunter 

müssen sein: 

Die Halbjahresleistungen aus den 

ersten drei Kurshalbjahren aus dem 

dritten, vierten und fünften 

Prüfungsfach. 

Halbjahresleistungen weiterer Fächer, 

sofern diese keine Prüfungsfächer sind: 

a. Deutsch, Mathematik, eine 

Fremdsprache, eine 

Naturwissenschaft, Geschichte: 

jeweils 4 

b. Zweite Naturwissenschaft, zweite 

Fremdsprache oder anderes 

Profilfach: 4 

c. Wahlpflicht Musik oder Kunst: 2 

d. Wahlpflicht Sozialkunde oder 

Geographie oder Religion / Ethik: 2 

e. Sport kann bis zu drei KHJen 

eingebracht werden 

 

3. Von diesen 22 Kursleistungen müssen 

mindestens 16 mit jeweils mindestens 

05 Punkten bewertet worden sein. Von 

maximal 330 Punkten müssen 

mindestens 110 Punkte erreicht 

werden. 

Leistungsblock B (Prüfung)  

(§ 39) 

 

 

1. Halbjahresleistungen aller 

Prüfungsfächer aus dem 4. KHJ in 

einfacher Wertung und 

 

2. die in der Abiturprüfung erbrachten 

Leistungen in dreifacher Wertung 

 

3. In allen Prüfungen müssen bei 

dreifacher Wertung  des 

Prüfungsergebnisses mindestens 06 

Punkte erreicht worden sein, also 

mindestens 02 Punkte in einfacher 

Wertung. Dies kann auf dem Wege von 

maximal zwei mdl. Zusatzprüfungen 

erreicht werden (vgl. § 20 (3)).  

 

4. In zwei der fünf Prüfungsfächer, 

darunter mindestens einem der doppelt 

gewichteten Fächer, müssen 

mindestens je 15 Punkte in dreifacher 

Wertung erreicht worden sein. 

 

5. Bei einer mdl. Zusatzprüfung wird das 

schriftliche Ergebnis doppelt gewertet, 

das der Zusatzprüfung einfach 

 

6. Eine „Besondere Lernleistung“ geht  

vierfach in den Block B ein. (§ 28 (3)). 

 

7. Von maximal 300 Punkten müssen 

mindestens 100 Punkte erreicht 

werden.



Beispiel 1 für die Einbringung in den Leistungsblock A 

 

Prüfungsfächer: Deutsch, Physik, Mathematik, Englisch, Ethik 

Weitere belegte Fächer: Geschichte, Biologie, Kunst, Sozialkunde, Astronomie, Sport  

 

In den Leistungsblock A sind einzubringen: 

 

Deutsch: 3 KJHe doppelt gewichtet, 4. KHJ in einfacher Wertung 

Physik: 3 KJHe doppelt gewichtet, 4. KHJ in einfacher Wertung 

 

Mathematik: 3 KJHe  

Englisch: 3 KJHe     9 KHJe 

Ethik: 3 KJHe   

 

Geschichte: 4 KHJe 

Biologie: 4 KHJe      10 KHJe 

Kunst: 2 KHJe 

 

Aus den anderen Fächern (Sozialkunde, Astronomie, Sport) können je nach den Ergebnissen 

bis zu 3 KJHe herangezogen werden, um auf die Summe von 22 Halbjahresleistungen zu 

kommen. 

 
Beispiel 2 für die Einbringung in den Leistungsblock A 

 

Prüfungsfächer: Latein, Mathematik, Deutsch, Geschichte, Englisch 

Weitere belegte Fächer: Französisch, Physik, Kunst, Sozialkunde, Religion, Sport  

 

In den Leistungsblock A sind einzubringen: 

 

Latein: 3 KJHe doppelt gewichtet, 4. KHJ in einfacher Wertung 

Mathematik: 3 KJHe doppelt gewichtet, 4. KHJ in einfacher Wertung 

 

Deutsch: 3 KJHe     

Geschichte: 3  KHJe     9 KHJe 

Englisch: 3 KJHe   

 

Französisch: 4 KHJe 

Physik: 4 KHJe      10 KHJe 

Kunst: 2 KHJe 

 

Bei dieser Konstellation ist die Bedingung 2d (siehe oben) noch nicht erfüllt, das heißt, dass 

auf jeden Fall mindestens zwei der noch fehlenden drei KHJe aus dem Fach Sozialkunde bzw.  

Ethik / Religion herangezogen werden müssen. Das dritte KHJ kann dann aus Religion oder 

Sport, aber auch aus Sozialkunde stammen – je nach dem, in welchem Fach die besten Noten 

erzielt wurden; dazu konkret zwei Varianten: 

Sozialkunde: 15, 13, 13, 11  

Religion: 10, 11, 10, 09  3  KHJe aus Sozialkunde (15, 13, 13 Punkte) 

Sport: 12, 12, 12, 12    

 

Sozialkunde: 13, 13, 08, 10  

Religion: 10, 11, 10, 09  2 KHJe aus Sozialkunde (13, 13  Punkte) 

Sport: 12, 12, 12, 12   1 KHJ aus Sport (12 Punkte) 



 
Beispiel 3 für die Einbringung in den Leistungsblock A 

 

Prüfungsfächer: Englisch, Physik, Deutsch, Mathematik, Geographie 

Weitere belegte Fächer: Chemie, Biologie, Geschichte, Kunst, Religion, Sport  

 

In den Leistungsblock A sind einzubringen: 

 

Englisch: 3 KJHe doppelt gewichtet, 4. KHJ in einfacher Wertung 

Physik: 3 KJHe doppelt gewichtet, 4. KHJ in einfacher Wertung 

 

Deutsch: 3 KJHe     

Mathematik: 3 KJHe      9 KHJe 

Geographie: 3 KJHe   

 

Biologie, sofern besser als Chemie:   4 KHJe  

 

Geschichte:       4 KJHe 

 

Kunst:        2 KHJe 

 

Sport, sofern besser  

als Religion:      3 KHJe 

 

 

 


